GZ: 24 E 915/21b
An das Bezirksgericht Linz
Exekutionssache:

betreibende Partei:
Otmar Stanzl, Finanzberater, 4020 Linz, Lastenstraße 9
vertreten durch:
Mag. Helfried Oberndorfer, Rechtsanwalt, 4030 Linz, Wiener Straße 399
verpflichtete Partei:
Josefine Pechsteiner, Angestellte, 4020 Linz, Landstraße 81b/2
wegen:
€ 1.100,-- s.A.

Die verpflichtete Partei erhebt gegen die im vereinfachten Bewilligungsverfahren ergangene Exekutionsbewilligung vom 12.7.2021, GZ 24 E 915/21b-2,
EINSPRUCH

und begründet diesen wie folgt:
 x  Ein die Exekution deckender Exekutionstitel existiert nicht.
 x  Die Bestätigung der Vollstreckbarkeit fehlt.
 x  Die Angaben in der Exekutionsbewilligung (= Exekutionsantrag) über den Exekutionstitel stimmen nicht mit dem Exekutionstitel überein.
Für diesen Einspruch wird als Kostenersatz der Pauschalbetrag gemäß § 63a Abs 2 EO in Höhe von € 20,-- begehrt und beantragt, der betreibenden Partei aufzutragen, diesen Betrag der verpflichteten Partei binnen 14 Tagen zu ersetzen.

